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32. Kundmachung: Aufhebung eines Beschlusses des Wiener Gemeinderates durch den Verfassungsgerichtshof. 
33. Verordnung: Für die Bestellung zu Überprüfungsorganen nach dem Wiener Feuerpolizei- und Luhreinhaltegesetz 

erforderliche Kenntnisse und deren Nachweis. 

32. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 19. August 1986, betreffend die Aufhe
bung des Beschlusses des Wiener Gemeindera
tes vom 23. September 1982, Pr. Z. 2654/82, 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 40/1982, in der 
Fassung des Beschlusses des Wiener Gemein
derates vom 28. September 1984, 
Pr. Z. 2641/84, Amtsblatt der Stadt Wien 
Nr. 42/1984, durch den Verfassungsgerichts-

hof 

Gemäß Art. 139 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs
gesetzes sowie § 60 Abs. 2 und § 61 des V erfas
sungsgerichtshofgesetzes 1953, BGB!. Nr. 85, wird 
kundgemacht: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 28. Juni 1986, ZI. V 23/86-6, den Beschluß 
des Gemeinderates der Stadt Wien vom 23. Sep
tember 1982, Pr. Z. 2654/82, betreffend die Ver
hängung einer zeitlich begrenzten Bausperre über 
das Gebiet zwischen Handelskai, Innstraße, 
Engerthstraße und Friedrich-Engels-Platz im 
20. Bezirk, KatG Brigittenau (kundgemacht im 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 40/1982), in der Fas
sung des Beschlusses des Gemeinderates der Stadt 
Wien vom 28. September 1984, Pr. Z. 2641/84 
(kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien 
Nr. 42/1984), als gesetzwidrig aufgehoben. 

Der Landeshauptmann: 

Zilk 

33. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
1,9. August 1986 über die für die Bestellung zu 
Uberprüfungsorganen nach dem Wiener 
Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz erfor-

derlichen Kenntnisse und deren Nachweis 

Artikel 1 

Auf Grund des § 15 Abs. 10 bis 12 und 15 des 
Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetzes, 
LGBl. für Wien Nr.17/1957, in der Fassung der 

2 

Luftreinhaltenovelle 1982, LGBI. für Wien Nr. 17, 
wird verordnet: 

§ 1. (1) Der Nachweis der erforderlichen Kennt
nisse gemäß § 15 Abs. 10 lit. d des Wiener Feuerpo
lizei- und Luftreinhaltegesetzes wird erbracht 
durch 

1. den erfolgreichen Abschluß eines behördlich 
anerkannten Ausbildungskurses und 

2. a) die Befähigung für das konzessionierte 
Rauchfangkehrergewerbe (§ 172 Gewü 
1973) durch das Zeugnis über die erfolg
reiche Ablegung der Meisterprüfung oder 

b) die Befähigung fur das gebundene Ge
werbe der Aufstellung von Niederdruck
zentralheizungsanlagen und Warmwasser
bereitungsanlagen der Oberstufe und von 
Hochdruckzentralheizungsanlagen (§ 103 
Abs. 1 lit. a Z 6 Gewü 1973) oder 

c) die Befähigung für das gebundene Ge
werbe der Aufstellung von Niederdruck
zentralheizungsanlagen und Warmwasser
bereitungsanlagen der Unterstufe (§ 103 
Abs. 1lit.aZ7 Gewü 1973). 

(2) Ein Nachweis nach Abs. 1 Z 2 ist nicht erfor
derlich, wenn der Bewerber über ein Zeugnis über 
die erfolgreiche Absolvierung eines einschlägigen 
Fachstudiums an einer inländischen technischen 
Universität oder einer inländischen höheren techni
schen Lehranstalt oder eines als gleichwertig aner
kannten Studiums an einer entsprechenden auslän
dischen Einrichtung verfügt. § 15 Abs. 12 des Wie
ner Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetzes bleibt 
unberührt. 

§ 2. (1) Dem Antrag auf Anerkennung eines Aus
bildungskurses sind anzuschließen: 

1. ein Kursprogramm, das den Erfordernissen 
des § 3 genügen muß und den Kursverlauf 
darzulegen hat; 

2. Nachweise einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation der Vortragenden. Als Nach
weis der fachlichen Qualifikation gilt auch die 
Bestellung zum Prüfer durch die Landesregie
rung(§ 5). 

(2) Jede Änderung des Kursprogramms und jede 
neue Bestellung von Vortragenden ist der Behörde 
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